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Anlage 

Beschluss 
der Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes für Abfallwirtschaft und 

Umweltschutz vom 1.7.2015 über die Änderung der Vereinbarung über die Bildung eines 
Gemeindeverbandes für Abfallwirtschaft und Umweltschutz 

Die Vereinbarung über die Bildung eines Gemeindeverbandes für Abfallwirtschaft und 
Umweltschutz wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 2 lautet: 

„(2) Der Verbandsvorstand besteht aus 15 Mitgliedern. Sie sind aus der Mitte der Mitglieder der 
Verbandsversammlung zu wählen. Die Wahl hat so zu erfolgen, dass die Gemeinden 

bis 1.000 Einwohner (Ew)  zusammen 2 Mitglieder 
von 1.001 – 5.000 Ew  zusammen 3 Mitglieder 
von 5.001 –  10.000 Ew  zusammen 3 Mitglieder 
von 10.001 –  20.000 Ew  zusammen 3 Mitglieder 
über 20.000  Ew  zusammen 4 Mitglieder 

entsenden. Es ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die vier Verwaltungsbezirke und innerhalb der Bezirke 
die größeren Talschaften vertreten sind. Jedes Vorstandsmitglied hat ein Stimmrecht.“ 
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